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bulle Konrads II., welche das Bildnis des Kaisers und des Thronfolgers zeig­
te, erschien sodann - so als hätte es niemals Vorbehalte gegenüber der 
Rompolitik Ottos III. gegeben - die seither gebräuchliche Devise Roma 
caput mundi regit orbis frena rotundi, Von hier aus war es nur ein kleiner 
Schritt bis zur Aufnahme des Titels Romanorum rex in das Monogramm 
Heinrichs III.12, wodurch dem imperialen Anspruch des deutschen Königs 
bereits vor der Kaiserkrönung Ausdruck verliehen werden sollte. Es lag 
völlig auf dieser Linie, wenn Heinrich III. schon bald nach seinem Herr­
schaftsantritt als König zwei Metallbullen13 in Gebrauch nahm, ohne daß 
dies durch neuerliche diplomatische Kontakte zu Byzanz erforderlich ge­
wesen wäre. Die hier zutage tretende imperiale Auffassung des deutschen 
Königtums läßt auch Wipo erkennen, der in einem Heinrich III. gewidme­
ten Lehrgedicht darauf anspielte, daß Heinrich einst der gesamte Erdkreis 
untertan sein und er denselben als Kaiser (augustus) beherrschen werde14. 
Aufgrund des engen Verhältnisses des Verfassers zu Heinrich III. dürfte 
kein Zweifel daran bestehen, daß dies der Sicht des salischen Hauses ent­
sprach15. Wipo knüpfte hieran die Aufforderung an den künftigen Kaiser, 
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merkungen hinsichtlich des Graphia-Libellus freilich der Korrektur bedürfen (siehe 
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